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QUICK READ Das aktuelle Grenzgängerabkommen mit Italien stammt 
aus dem Jahr 1974 und sieht keine Möglichkeit von Home-Office vor. In 
der Zwischenzeit wurde am 23. Dezember 2020 von der Schweiz und 
Italien ein neues Abkommen unterzeichnet, welches im Zusatzprotokoll 
Bestimmungen über das Home-Office enthält. Darin ist vorgesehen, dass 
sich die zuständigen Behörden im Zusammenhang mit dem Home-Office 
regelmässig konsultieren. Zudem lässt das Abkommen auch Raum für 
die Auslegung, dass das Home-Office bis zu maximal 45 Tagen im Jahr 
zulässig sein könnte, ohne die Anwendung des Abkommens in Frage zu 
stellen.

Das neue Grenzgängerabkommen wurde vom schweizerischen Parlament 
am 1. März 2022 angenommen. Zurzeit ist aufgrund der aktuellen poli-
tischen Situation unsicher, ob das Abkommen auch durch das italieni-
sche Parlament noch vor Ende Jahr 2022 ratifiziert wird, sodass es – wie 
ursprünglich geplant – per 1. Januar 2023 in Kraft treten könnte. Sollte 
dies nicht der Fall sein, wäre es wünschenswert, das Home-Office unter 
dem Grenzgängerabkommen von 1974 zu regeln. Zwar haben die zu-
ständigen Behörden am 22. Juli 2022 mit einer gemeinsamen Erklärung 
klargestellt, dass weiterhin die während der COVID-19-Pandemie mittels 
Verständigungsvereinbarung getroffene Regelung zur Anwendung ge-
langt. Vor Ende Oktober 2022 wollten sich die zuständigen Behörden 
erneut konsultieren, um zu prüfen, ob die Bedingungen zu Anwendung 
der Verständigungsvereinbarung weiterhin vorliegen. Bis heute sind dazu 
keine weiteren Informationen veröffentlicht worden, weshalb davon aus-
gegangen werden kann, dass die Verständigungsvereinbarung weiterhin 
anwendbar ist. Damit hängt die Dauer der Gültigkeit dieser Regelung 
wohl auch von der Entwicklung der COVID-19-Pandemie ab. Ein Update 
seitens der zuständigen Behörden wird – wahrscheinlich spätestens im 
Frühjahr 2023 – zu erwarten sein.
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Die Ausführungen in diesem Beitrag werden von der 
Autorin in ihrer persönlichen Eigenschaft geäussert 
und binden die Steuerverwaltung des Kantons Tessin 
in keiner Weise. 

Einleitung

Heute arbeiten rund 85'000 in Italien ansässige Per-
sonen in den Grenzkantonen Tessin, Graubünden und 
Wallis. Das mit Italien abgeschlossene Grenzgänger-
abkommen ist vor allem für den Kanton Tessin mit 
seinen rund 75'000 Grenzgängern von grosser Be-
deutung, wovon ca. 66'000 als Grenzgänger im Sinne 
des Abkommens gelten. 01  

Die Regelung der Home-Office-Tätigkeit der italieni-
schen Grenzgänger drängte sich während der COVID-
19-Pandemie auf, als die staatlichen Massnahmen zur 
Bekämpfung der Pandemie die Mobilität der Arbeit-
nehmer wesentlich einschränkten. In der Zwischen-
zeit ist das Home-Office zur normalen Arbeitsform 
geworden. Der vorliegende Artikel befasst sich mit 
der Frage, welche Auswirkung das Home-Office auf 
die Besteuerung der Grenzgänger haben kann und 
welche weiteren steuerlichen Risiken damit verbun-
den sind. Dabei wird ein direkter Vergleich aufge-
stellt zwischen den nach dem aktuellen Abkommen 
geltenden Bestimmungen und jenen Bestimmungen, 
die nach Inkrafttreten des am 23. Dezember 2020 von 
der Schweiz und Italien unterzeichneten Abkommens 
gelten sollen.

Auf Ausführungen im Zusammenhang mit sozialversi-
cherungsrechtlichen Aspekten wird in diesem Beitrag 
verzichtet. 02
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01 Bundesamt für Statistik, Grenzgängerstatistik (GGS),  

 Mai 2022, online aufgerufen am 7. September 2022  

 unter: https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/ 

 statistiken/arbeit-erwerb/erhebungen/ggs.html.
02 Ausführlich dazu: Stutz Christoph, Sozialver- 

 sicherungsrechtliche Aspekte bei Homeoffice,  

 in zsis) 4/2022, A14 (abrufbar unter: publ.zsis.ch/ 

 A14-2022).
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1. Das Grenzgängerabkommen zwischen 
der Schweiz und Italien – ein Überblick

1.1 Vom Grenzgängerabkommen 1974 zum neuen 
Grenzgängerabkommen
 Das heute (noch) gültige Grenzgängerabkommen 
mit Italien wurde am 3. Oktober 1974 unterschrieben 
und ist am 27. März 1979 rückwirkend auf den 1. Januar 
1974 in Kraft getreten (nachfolgend «Grenzgängerab-
kommen 1974»). 03 Es ist integraler Bestandteil des von 
der Schweiz mit Italien am 9. März 1976 abgeschlosse-
nen Doppelbesteuerungsabkommens («DBA CH-I»). 04

Seither wurden diverse Versuche unternommen, das 
Abkommen zu revidieren. 05 Am 23. Februar 2015, 
gleichzeitig mit der Unterzeichnung des Änderungs-
protokolls zum DBA CH-I im Zusammenhang mit der 
Anpassung an die OECD-Standard zum Informations-
austausch, haben die Schweiz und Italien eine sog. 
«Roadmap» unterschrieben. Dieser Eckwerteplan ent- 
hält eine klare politische Verpflichtung zu mehre-
ren Punkten der bilateralen Beziehung zwischen der 
Schweiz und Italien im Steuer- und Finanzbereich 
und sieht unter anderem auch die Überarbeitung 
des Grenzgängerabkommens von 1974 vor. 06 Am 
22. Dezember 2015 wurde der Entwurf des neuen Ab-
kommens zur Besteuerung der Grenzgänger inklu-
sive Zusatzprotokoll paraphiert. Aus verschiedenen 
Gründen verzögerte sich jedoch die Unterzeichnung. 
Erst im Laufe des Jahres 2020 wurden die Gesprä-
che wiederaufgenommen und am 23. Dezember 2020 
unterzeichneten die Schweiz und Italien das neue 
Grenzgängerabkommen (nachfolgend «neues Grenz-
gängerabkommen») in Rom. 07 Am 1. März 2022 stimm-
te das Schweizer Parlament dem neuen Grenzgänger-
abkommen mit Italien zu.

Aufgrund der aktuellen politischen Situation in Italien 
ist es zurzeit nicht klar, ob das Abkommen noch vor 
Ende Jahr 2022 vom italienischen Parlament ratifiziert 
wird, sodass es – wie ursprünglich geplant – am 1. Ja-
nuar 2023 in Kraft treten könnte.

Das Grenzgängerabkommen 1974 besteht nur aus we-
nigen Artikeln, und seine Anwendbarkeit beschränkt 
sich auf in Italien ansässige Grenzgänger, die in einem 
schweizerischen Grenzkanton tätig sind. Im Gegen-
satz dazu ist das neue Grenzgängerabkommen ähn-
lich strukturiert wie ein DBA und beruht auf dem 
Grundsatz der Gegenseitigkeit.

1.2 Definition «Grenzgängerin»
1.2.1 Grenzgängerabkommen 1974
 Das Grenzgängerabkommen 1974 enthält keine 
Definition des Begriffs der «Grenzgängerin». Gemäss 
langjähriger Praxis der Steuerbehörden gilt als Grenz-
gängerin eine Arbeitnehmerin, die in einer italieni-
schen Grenzgemeinde ansässig ist, in unselbststän-
diger Stellung in einem schweizerischen Grenzkanton 
– Tessin, Graubünden oder Wallis – arbeitet und täg-
lich an ihren Wohnort zurückkehrt. Das tägliche Pen-
deln zwischen Wohn- und Arbeitsort wird demnach 
vorausgesetzt. Als italienische Grenzgemeinde gilt 
eine italienische Gemeinde, deren Gebiet ganz oder 
teilweise innerhalb einer 20 km breiten Zone an der 
Grenze zur Schweiz liegt.
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03 Vereinbarung zwischen der Schweiz und Italien  

 über die Besteuerung der Grenzgänger und den  

 finanziellen Ausgleich zugunsten der italienischen  

 Grenzgemeinden vom 3. Oktober 1974,  

 SR 0.642.045.43.
04 Vgl. Art. 15 Abs. 4 DBA CH-I.
05 Vgl. dazu ausführlich Vorpe Samuele/Altenburger   

 Peter R., Das neue Abkommen zwischen der Schweiz  

 und Italien über die Besteuerung der Grenzgänger,  

 in ASA 90 (2021/2022) S. 81 ff., S. 87-96 (zit. Vorpe/ 

 Altenburger).
06 Roadmap on the Way Forward in Fiscal and Financial  

 Issues between Italy and Switzerland, Februar  

 2015, online aufgerufen am 7. September 2022 unter:  

 https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/ 

 attachments/38401.pdf.
07 Bundesbeschluss über die Genehmigung  

 eines Abkommens zwischen der Schweizerischen  

 Eidgenossenschaft und der Italienischen Republik  

 über die Besteuerung der Grenzgängerinnen und  

 Grenzgänger vom 23. Dezember 2020, BBl 2021 1918.
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1.2.2 Das neue Grenzgängerabkommen
 Gemäss Art. 2 lit. b. des neuen Grenzgängerabkom-
mens wird der Begriff «Grenzgängerin» oder «Grenz-
gänger» als eine in einem Vertragsstaat ansässige 
Person definiert, die:

i in einer Gemeinde steuerlich ansässig ist, deren 
Gebiet ganz oder teilweise innerhalb einer 20 km 
breiten Zone an der Grenze zum anderen Ver-
tragsstaat liegt,

i i im Grenzgebiet des anderen Vertragsstaates für 

einen dort ansässigen Arbeitgeber, oder für eine 
Betriebsstätte oder eine feste Einrichtung in die-
sem Staat eine unselbstständige Erwerbstätigkeit 
ausübt, und

i i i grundsätzlich jeden Tag an ihr Hauptsteuerdo-
mizil im Ansässigkeitsstaat nach Ziffer i) zurück-
kehrt.

Im Weiteren sieht das Abkommen vor, dass die Einzel-
heiten der Anwendung von Ziffern i) und iii) durch die 
zuständigen Behörden der Vertragsstaaten in gegen-
seitigem Einvernehmen festzulegen sind (Art. 2 lit. b in 
fine).

In diesem Zusammenhang wird im Zusatzprotokoll 
in Absatz 2 festgehalten, dass Einvernehmen darü-
ber besteht, dass es einer Grenzgängerin oder einem 
Grenzgänger grundsätzlich gestattet ist, an höchstens 
45 Tagen pro Kalenderjahr aus beruflichen Gründen 
nicht an ihr oder sein Hauptsteuerdomizil im Ansäs-
sigkeitsstaat zurückzukehren, sofern die zuständigen 
Behörden nichts anderes beschliessen. Ferien- und 
Krankheitstage fallen nicht unter diese Begrenzung.

Als sogenannte Nichtrückkehrtage gelten somit 
grundsätzlich Arbeitstage, an welchen der Arbei-
ternehmer aus beruflichen Gründen nicht an seinen 
Wohnsitz zurückkehrt, was zum Beispiel dann der Fall 
sein kann, wenn die Rückkehr wegen der grossen Dis-
tanz zwischen dem Arbeits- und Wohnort aus zeitli-
chen oder anderen Gründen nicht zumutbar ist.

1.3 Besteuerung der Grenzgänger
1.3.1 Grenzgängerabkommen 1974
 Gemäss dem geltenden Abkommen werden die 
Grenzgänger ausschliesslich am Arbeitsort in der 
Schweiz besteuert. Die betroffenen Kantone liefern 
jährlich 40 % bzw. 38.8 % der von den Grenzgängern 
erhobenen Steuern an Italien ab als finanziellen Aus-
gleich zugunsten der italienischen Grenzgemeinden. 08

Infolge der ausschliesslichen Besteuerung in der 
Schweiz besteht für Grenzgänger keine Pflicht, das 
entsprechende Erwerbseinkommen in Italien zu de-
klarieren. 

1.3.2 Das neue Grenzgängerabkommen
 Das neue Grenzgängerabkommen sieht eine kon-
kurrierende Besteuerung vor. Analog zu Art. 15 DBA 
CH-I werden die Gehälter, Löhne und ähnliche Ver-
gütungen, die von den Grenzgängern bezogen und 
von einer Arbeitgeberin für eine unselbstständige 
Erwerbstätigkeit gezahlt werden, primär im Vertrags-
staat besteuert, in dem die unselbstständige Erwerbs-
tätigkeit ausgeübt wird (sog. Arbeitsortprinzip). Die 
Steuer beschränkt sich jedoch auf 80 % der Steuer, 
die in Anwendung des innerstaatlichen Steuerrechts 
erhoben werden könnte (Art. 3 neues Grenzgänger-
abkommen). Dies bedeutet konkret, dass der Staat, in 
dem die Erwerbstätigkeit ausgeübt wird, nur 80 % der 
normalerweise erhobenen Quellensteuer erheben darf.

Der Ansässigkeitsstaat unterwirft dieses Einkommen 
seinerseits einer Besteuerung und beseitigt die Dop-
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08 Art. 2 Grenzgängerabkommen 1974; betreffend den  

 Kanton Tessin wurde der Anteil gestützt auf die  

 Verständigungsvereinbarung von Rom und Lugano  

 von 1985 von 40% auf 38.8% gesenkt, um dem Um- 

 stand Rechnung zu tragen, dass eine unbekannte  

 Anzahl von Grenzgängern aus organisatorischen  

 Gründen nicht regelmässig an ihren Wohnort in Italien  

 zurückkehrt. Vgl. Vorpe/Altenburger, S. 90, mit Hinweis  

 auf Bernasconi Marco, L’Accordo tra la Svizzera  

 e l’Italia relativo all’imposizione dei frontalieri e alla  

 compensazione finanziaria a favore dei Comuni  

 italiani di confine del 3 ottobre 1974, in: RTT Juni 1990.
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pelbesteuerung in Anwendung von Art. 24 DBA CH-I 
(Art. 3 Abs. 1 i.V.m. Art. 5 Abs. 1 neues Grenzgänger-
abkommen). Somit besteuert Italien das von in Italien 
ansässigen Grenzgängern erzielte Erwerbseinkom-
men unter Anrechnung der in der Schweiz erhobenen 
Steuer (Anrechnungsmethode). 09 Dabei kommt ein 
Steuerfreibetrag von EUR 7'500 zu tragen, welcher 
das interne Recht für im Ausland in einem Grenzge-
biet tätige Arbeitnehmende vorsieht. 10

Gemäss Art. 24 Abs. 3 DBA CH-I nimmt die Schweiz 
regelmässig das in Italien erzielte Erwerbseinkommen 
von der Besteuerung aus, welches lediglich für die Be-
stimmung des Steuersatzes berücksichtigt wird (Be-
freiungsmethode mit Progressionsvorbehalt). Ange-
sichts der Tatsache, dass Italien seine Quellensteuer 
auf 80 % des normalerweise erhobenen Betrags wird 
beschränken müssen, wurde im neuen Grenzgänger-
abkommen in Art. 5 Abs. 2 eine Sonderregel einge-
führt. Danach kann die Schweiz einen Fünftel des in 
Italien erzielten Bruttolohns besteuern.

Art. 9 des neuen Grenzgängerabkommens sieht eine 
Übergangsregelung bis zum 31. Dezember 2033 für 
die Besteuerung von bestehenden Grenzgängern 
vor. Bestehende Grenzgänger werden definiert als 
unselbstständige Arbeitnehmende mit Wohnsitz in 
Italien, die zwischen dem 31. Dezember 2018 und dem 
Datum des Inkrafttretens des neuen Grenzgänger-
abkommens in den Kantonen Graubünden, Tessin 
oder Wallis arbeiten oder gearbeitet haben und als 
Grenzgänger im Sinne der im neuen Grenzgängerab-
kommen enthaltenen Definition gelten. Bestehende 
Grenzgänger werden analog zum Grenzgängerab-
kommen 1974 ausschliesslich in der Schweiz besteu-
ert, während die Grenzkantone verpflichtet sind, einen 
finanziellen Ausgleich von 40 % der schweizerischen 
Quellensteuer zugunsten der italienischen Grenzge-
meinden abzuliefern. 11

Damit erhöht sich in Italien die Steuerlast der neuen 
Grenzgänger im Vergleich zu den bisherigen Grenz-
gängern. Gemäss dem «Memorandum of Understan-
ding» zwischen der Italienischen Regierung, Gewerk-
schaften, Grenzgemeinden und Grenzgänger vom 

23. Dezember 2020 soll sich die Italienische Regierung 
darum bemühen, Mechanismen zur Erleichterung der 
Steuerlast einzuführen. Demnach sollte der Steuer-
freibetrag von EUR 7'500 auf EUR 10'000 erhöht und 
die Familienzulagen von der Steuer befreit werden. 12

2. Steuerliche Auswirkungen von Home-Office

2.1 Die Besteuerung der Grenzgänger 
im Home-Office
2.1.1 Grenzgängerabkommen 1974
2.1.1.1 Allgemeine Regelung
 Das geltende Grenzgängerabkommen aus dem 
Jahr 1974 sieht keine Möglichkeit von Home-Office 
vor. Wie oben dargelegt, gelten Arbeitnehmende, die 
in einer italienischen Grenzgemeinde wohnen und für 
eine schweizerische Arbeitgeberin in einem Grenz-
kanton arbeiten, nur dann als Grenzgänger im Sin-
ne des Abkommens, wenn sie täglich zwischen dem 
Wohn- und Arbeitsort pendeln.
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09 Art. 24 Abs. 2 DBA CH-I.
10 Art. 1 Abs. 175 Gesetz Nr. 147, 2013, online auf- 

 gerufen am 7. September 2022 unter: https://def. 

 finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail. 

 do?ACTION=getArticolo&id=%7bCBE919D6- 

 5E5D-4C6D-86F0-210F0ED4469E%7d&codiceOr 

 dinamento=300010000175000&articolo=Articolo% 

 201-com175.
11 Botschaft zur Genehmigung eines Abkommens  

 zwischen der Schweiz und Italien über die  

 Besteuerung der Grenzgängerinnen und Grenz- 

 gänger sowie eines Protokolls zur Änderung des  

 Abkommens zwischen der Schweiz und Italien zur  

 Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur  

 Regelung einiger anderer Fragen auf dem Gebiet  

 der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen,  

 S. 14 f. (zit. Botschaft Grenzgängerabkommen).
12 Siglato Memorandum d’Intesa fra Governo,  

 sindacati e comuni di frontiera su lavoratori  

 frontalieri, Dezember 2020, online aufgerufen am  

 7. September 2022 unter: https://www.mef.gov.it/ 

 ufficio-stampa/comunicati/2020/documenti/comu 

 nicato_0284.pdf.
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Arbeitet der Arbeitnehmer hingegen im Home-Of-
fice an seinem Wohnsitz, ist die Voraussetzung des 
täglichen Pendelns nicht gegeben. Deshalb gelangt 
nicht das Grenzgängerabkommen, sondern die allge-
meinen Regeln von Art. 15 Abs. 1 DBA CH-I zur An-
wendung. Danach wird der Arbeitnehmer primär in 
dem Staat besteuert, in welchem die Arbeit ausgeübt 
wird (Arbeitsortprinzip). Daraus folgt, dass der Ar-
beitnehmer nur für die Tage, an welchen er die Arbeit 
tatsächlich in der Schweiz verrichtet, dort besteuert 
werden darf, während er für sein ganzes Erwerbsein-
kommen in Italien besteuert wird, unter Anrechnung 
der in der Schweiz erhobenen Steuern (Art. 24 Abs. 2 
DBA CH-I). Bei der Anwendung von Art. 15 Abs. 1 DBA 
CH-I entfällt die Pflicht der Schweizer Grenzkanto-
ne zum Finanzausgleich zugunsten der italienischen 
Grenzgemeinden.

2.1.1.2 Regelung gemäss Verständigungs- 
vereinbarung
 Das Thema Home-Office im Zusammenhang mit 
den italienischen Grenzgängern wurde mit der CO-
VID-19-Pandemie aktuell. Am 18./19. Juni 2020 haben 
die zuständigen Behörden der beiden Vertragsstaa-
ten im Anschluss an die mit der Bekämpfung der Aus-
breitung von COVID-19 getroffenen Massnahmen eine 
Verständigungsvereinbarung im Sinne von Art. 26 
Abs. 3 DBA CH-I verabschiedet. 13

Danach wurde unter Hinweis auf die ausserordentli-
che Situation und im Zusammenhang mit der Anwen-
dung von Art. 15 Abs. 1 und 4 DBA CH-I und Art. 1 des 
Grenzgängerabkommens 1974 vereinbart, dass die 
Tage, die infolge von Massnahmen zur Bekämpfung 
der Ausbreitung von COVID-19 im Wohnsitzstaat im 
Home-Office gearbeitet werden, als Tage gelten, die in 
dem Staat gearbeitet werden, in dem die Person ohne 
diese Massnahmen gearbeitet hätte. Es gilt somit eine 
sogenannte Tatsachenfiktion, wobei die Grenzgänger 
so besteuert werden, als würde ihre Arbeit nicht im 
Home-Office, sondern am üblichen Arbeitsort ausge-
übt. 14 Demzufolge werden die Grenzgänger im Home-
Office auch bei fehlender physischer Präsenz weiter-
hin ausschliesslich in der Schweiz besteuert, während 
der Finanzausgleich an die italienischen Grenzge-
meinden geschuldet bleibt.

Diese Verständigungsvereinbarung galt ursprünglich 
vom 24. Februar 2020 bis zum 30. Juni 2020, wobei 
sie stillschweigend Monat für Monat verlängert wird. 
Sie tritt am letzten Tag des Monats ausser Kraft, in 
welchem die beiden Staaten die Massnahmen zur Be-
kämpfung der Pandemie, welche die Mobilität der na-
türlichen Personen einschränken oder davon abraten, 
enden. Die zuständigen Behörden einigen sich im Vo-
raus auf dieses Datum. Die Verständigungsvereinba-
rung kann auch im gegenseitigen Einvernehmen der 
zuständigen Behörden beendet werden.

Folgt man einer wörtlichen Auslegung der Verstän-
digungsvereinbarung, so dürfte diese Regelung nur 
für Arbeitnehmende gelten, welche infolge von staat-
lichen Massnahmen zur Bekämpfung der COVID-
19-Pandemie und – und somit nicht auch aus anderen 
Gründen – im Home-Office arbeiten.

Per 1. April 2022 hat der Bundesrat die besondere 
Lage und die COVID-19-Massnahmen für die allge-
meine Bevölkerung bundesweit aufgehoben. Gleich-
zeitig hat Italien den COVID-19-Notstand aufgehoben, 
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13 Accordo amichevole ai sensi del paragrafo  

 3 dell'articolo 26 della Convenzione del 9 marzo 1976  

 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica  

 Italiana per evitare le doppie imposizioni e per  

 regolare talune altre questioni in materia di imposte  

 sul reddito e sul patrimonio concernente le  

 disposizioni applicabili al reddito, di cui ai paragrafi 1  

 e 4 dell'articolo 15 della Convenzione e dell’articolo 1  

 dell’Accordo del 3 ottobre 1974 tra la Svizzera e l’Italia  

 relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri ed  

 alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni  

 italiani di confine, a seguito delle misure adottate  

 nel contesto della lotta alla diffusione del COVID-19,  

 Juni 2020, online aufgerufen am 7. September 2022  

 unter: https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/ 

 internationales-steuerrecht/international-laender/sif/ 

 italien.html.
14 Vgl. dazu René Matteotti, Peter Vogt, Natalja  

 Ezzaini, Besteuerung von internationalen  

 Arbeitnehmern während der Covid-19-Pandemie,  

 in zsis) 1/2021, A3 (abrufbar unter: publ.zsis.ch/ 

 A3-2021).
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wobei gewisse Restriktionen noch in Kraft geblieben 
sind und nur schrittweise abgeschafft wurden. Mit ge-
meinsamer Erklärung der zuständigen Behörden vom 
22. Juli 2022 wurde hingegen klargestellt, dass diese 
Regelung allgemein gilt. Das heisst, diese Regel greift 
unabhängig davon, ob die staatlichen Massnahmen 
im konkreten Fall auf die Arbeitnehmenden anwend-
bar sind und gilt zudem unabhängig davon, ob solche 
Massnahmen überhaupt noch in Kraft sind.

Hat die Arbeitgeberin in der Zwischenzeit – mög-
licherweise für den Zeitraum vom 1. April bis 22. Juli 
2022 – bereits eine internationale Steuerausschei-
dung vorgenommen und nur für die Tage, an denen 
die Tätigkeit in der Schweiz verrichtet wurde, die 
schweizerische Quellensteuer abgerechnet, muss sie 
nachträglich eine Quellensteuerkorrektur vornehmen. 
Gemäss der gemeinsamen Erklärung wollen die zu-
ständigen Behörden in engem Kontakt bleiben und 
sich vor Ende Oktober 2022 erneut konsultieren, um 
zu prüfen, ob die Bedingungen zu Anwendung der 
Verständigungsvereinbarung weiterhin gegeben sind, 
womit vermutlich der Entwicklung der COVID-19-Pan-
demie Rechnung getragen werden soll. Bis heute sind 
dazu keine weiteren Informationen veröffentlicht wor-
den, weshalb davon ausgegangen werden kann, dass 
die Verständigungsvereinbarung weiterhin anwend-
bar ist. Ein Update seitens der zuständigen Behörden 
wird – wahrscheinlich spätestens im Frühjahr 2023 – 
zu erwarten sein.

2.1.2 Das neue Grenzgängerabkommen
 Im Zusatzprotokoll zum neuen Grenzgängerab-
kommen wird in Absatz 3 ausdrücklich auf die Tele-
arbeit hingewiesen. Demnach sollen sich die Ver-
tragsstaaten im Zusammenhang mit der möglichen 
Weiterentwicklung der Telearbeit regelmässig konsul-
tieren, um festzustellen, ob Änderungen oder Ergän-
zungen des Absatzes 2 des Zusatzprotokolls erforder-
lich sind. Wie oben ausgeführt, durchbricht Absatz 2 
den Grundsatz der täglichen Rückkehr. Er gestattet 
den Grenzgängern, an höchstens 45 Tagen pro Kalen-
derjahr aus beruflichen Gründen nicht an ihr Haupt-
steuerdomizil im Ansässigkeitsstaat zurückzukehren 

(sog. Nichtrückkehrtage). Der ausdrückliche Verweis 
in Absatz 3 auf Absatz 2 des Zusatzprotokolls – und 
nicht etwa auf die in Art. 2 lit. b des Abkommens ent-
haltenen Definition für Grenzgänger – lässt darauf 
schliessen, dass den Steuerbehörden die Möglichkeit 
offensteht, das Home-Office sinngemäss im Kontext 
der in Absatz 2 enthaltenen Frist auszulegen. 15

Demnach könnte das neue Grenzgängerabkommen so 
ausgelegt werden, dass die im Home-Office verbrach-
ten Tage als Nichtrückkehrtage gelten. Dies erfordert 
eine weite Auslegung des Begriffs «Nichtrückkehrta-
ge», der sowohl die Nichtrückkehr vom Tätigkeitsstaat 
in den Ansässigkeitsstaat wie auch das Verbleiben im 
Ansässigkeitsstaat umfasst. Konkret würde dies be-
deuten, dass ein Arbeitnehmer an höchstens 45 Tagen 
im Jahr (d.h. ca. einen Tag pro Woche) im Home-Office 
arbeiten könnte, wobei weiterhin das Grenzgängerab-
kommen zur Anwendung kommen würde. Dabei ist zu 
beachten, dass für die Berechnung der Frist nicht nur 
die Home-Office-Tage, sondern auch andere Nicht-
rückkehrtage zu berücksichtigen sind.

Im Gegensatz dazu wurde im Zusammenhang mit den 
Grenzgängerabkommen mit Deutschland 16 , Liechten-
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15 Rosselli Valentino, Nuovo Accordo tra Svizzera  

 e Italia relativo all’imposizione dei lavoratori  

 frontalieri, SUPSI Novità fiscali, Spezialausgabe  

 2021, S. 16 (zit. Rosselli); Botschaft Grenz- 

 gängerabkommen, S. 10.
16 Konsultationsvereinbarung zum Abkommen  

 vom 11. August 1971 zwischen der Bundesrepublik  

 Deutschland und der Schweizerischen  

 Eidgenossenschaft zur Vermeidung der Doppel- 

 besteuerung auf dem Gebiete der Steuern  

 vom Einkommen und vom Vermögen (DBA)  

 betreffend ganztägig am Wohnsitz verbrachte  

 Arbeitstage von Grenzgängern zur Anwendung  

 der Grenzgängerregelung in Artikel 15a DBA,  

 Juli 2022, online aufgerufen am 7. September 2022  

 unter: https://www.estv.admin.ch/estv/de/home/ 

 internationales-steuerrecht/international-laender/sif/ 

 deutschland.html#-45117131.
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34stein 17 und Frankreich 18 mittels Verständigungsver-
einbarung präzisiert, dass Arbeitstage, an denen der 
Arbeitnehmer an seinem Wohnsitz arbeitet, gerade 
nicht als Nichtrückkehrtage zählen. Dies bedeutet, 
dass die Home-Office-Tage für die Anwendung dieser 
Grenzgängerabkommen nicht relevant bzw. unschäd-
lich sind. Diese unterschiedliche Betrachtungsweise 
ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass diese 
drei Grenzgängerabkommen hauptsächlich oder aus-
schliesslich eine Besteuerung im Ansässigkeitsstaat 
vorsehen.

Schliesslich werden in Absatz 3 des Zusatzprotokolls 
die Befugnisse der zuständigen Behörden bestätigt, 
im Rahmen eines allgemeinen Verständigungsverfah-
rens nach Art. 26 Abs. 3 DBA CH-I eine Vereinbarung 
über die Auslegung oder Anwendung des Grenz-
gängerabkommens in Bezug auf das Home-Office zu 
treffen, wie dies mit der Verständigungsvereinbarung 
vom 18./19. Juni 2020 im Zusammenhang mit der CO-
VID-19-Pandemie erfolgt ist. 19 

2.1.3 Unterschiedliche Anwendung 
der massgebenden Vorschriften
 Die Abgrenzung zwischen der Anwendung des 
Grenzgängerabkommens 1974 und von Art. 15 Abs. 1 
DBA CH-I birgt ein gewisses Missbrauchspotenzial. 
Die Grenzgängerin ist in Italien für ihr Erwerbseinkom-
men von der Steuerpflicht befreit. Deklariert sie ihr Er-
werbseinkommen nicht in Italien und macht somit die 
Anwendung des Grenzgängerabkommens 1974 gel-
tend, während in der Schweiz Art. 15 Abs. 1 DBA CH-I 
zur Anwendung gelangt, resultiert in Bezug auf die 
Tage, die sie im Home-Office arbeitet, eine doppelte 
Nichtbesteuerung. Es ist deshalb davon auszugehen, 
dass die Steuerbehörde der Schweizer Grenzkantone 
nicht nur erhöhte Anforderungen in Bezug auf den 
Nachweis der im Ausland geleisteten Arbeitstage 
stellen, sondern auch den Nachweis verlangen wer-
den, dass das Erwerbseinkommen in Italien tatsäch-
lich besteuert wurde. Dabei kann die Steuerbehörde 
zur Abklärung des Sachverhalts und bei fehlender 
Mitwirkung des Arbeitgebers bzw. der Grenzgängerin 
die nötigen Informationen mittels Amtshilfegesuch 
im Sinne von Art. 27 DBA CH-I direkt von der italieni-
schen Steuerbehörde erlangen.

Andererseits könnte die unterschiedliche Anwendung 
der massgebenden Bestimmungen auch zu einer 
Doppelbesteuerung führen, wenn die Schweiz in An-
wendung des Grenzgängerabkommens 1974 das ge-
samte Erwerbseinkommen besteuert, während Italien 
in Anwendung von Art. 15 Abs. 1 DBA CH-I nur den Teil 
der schweizerischen Steuer der italienischen Steuer 
anrechnet, welcher auf die tatsächlich in der Schweiz 
gearbeiteten Tage entfällt. In diesem Fall kann der Ar-
beitnehmer bis am 31. März des auf die Fälligkeit der 
Quellensteuer folgenden Kalenderjahres bei der zu-
ständigen kantonalen Steuerbehörde eine Neuberech-
nung der Quellensteuer beantragen (vgl. Art. 137 des 
Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer DBG; 
Art. 49 des Steuerharmonisierungsgesetzes StHG). 
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17 Verständigungsvereinbarung zwischen den zu- 

 ständigen Behörden Liechtensteins und der  

 Schweiz betreffend die Anwendung von Artikel 15  

 Absatz 4 des Abkommens vom 10.07.2015 zwischen  

 Liechtenstein und der Schweiz zur Vermeidung 

 der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern  

 vom Einkommen und vom Vermögen sowie  

 der dazugehörigen Protokollbestimmung vom  

 14. November 2016; vgl. auch Merkblatt zur  

 Besteuerung des Erwerbeinkommens aus grenzüber- 

 schreitender Erwerbstätigkeit ausserhalb des  

 öffentlichen Dienstes nach dem Doppelbesteuer- 

 ungsabkommen zwischen der Schweiz und  

 Liechtenstein des Staatssekretariat für internationale  

 Finanzfragen (SIF), Ziff. 2.4., online aufgerufen am  

 7. September 2022 unter: https://www.estv.admin.ch/ 

 estv/de/home/internationales-steuerrecht/inter 

 national-laender/sif/liechtenstein.html.
18 Accord amiable conclu entre les autorités  

 compétentes de la Suisse et de la France concernant  

 les dispositions applicables aux revenus visés aux 1 et  

 4 de l’article 17 de la Convention du 9 septembre 1966  

 entre la Suisse et la France en vue d’éliminer les  

 doubles impositions en matière d’impôts sur le  

 revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et  

 l’évasion fiscales («la Convention»), Juli 2022, online  

 aufgerufen am 7. September 2022 unter: https://www. 

 estv.admin.ch/estv/de/home/internationales-steuer 

 recht/international-laender/sif/frankreich.html# 

 1768690622.
19 Vgl. auch Rosselli, S. 16.
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Kann diese Frist nicht eingehalten werden,  weil der 
Arbeitnehmer bspw. erst zu einem späteren Zeitpunkt 
infolge einer Steuerprüfung in Italien veranlagt wurde, 
oder weil die Anwendung von Art. 15 Abs. 1 DBA CH-I 
von der kantonalen Steuerbehörde nicht anerkannt 
wird, steht nur noch der Weg des Verständigungsver-
fahrens in Anwendung von Art. 26 DBA CH-I offen.

Schliesslich enthält das neue Grenzgängerabkommen 
in Art. 7 detaillierte Vorschriften über den Informa-
tionsaustausch in elektronischer Form, um eine wirk-
same Besteuerung im Ansässigkeitsstaat zu ermögli-
chen und Missbräuche zu bekämpfen. 20

2.2 Home-Office als Betriebsstätte
 Beim Home-Office stellt sich stets auch die Frage, 
ob durch die Präsenz der Arbeitnehmer im Wohn-
sitzstaat eine Betriebsstätte der Arbeitgeberin be-
gründet wird. Gemäss Art. 5 Abs. 1 DBA CH-I gilt als 
Betriebsstätte eine feste Geschäftseinrichtung, in der 
die Tätigkeit des Unternehmens ganz oder teilweise 
ausgeübt wird. Dabei wird grundsätzlich eine gewisse 
Dauerhaftigkeit der Tätigkeit im Home-Office voraus-
gesetzt. 21

Entscheidend ist, ob die Arbeitgeberin die erforderli-
che Verfügungsmacht über das Home-Office hat. Das 
kann bspw. der Fall sein, wenn die Home-Office-Tä-
tigkeit von der Arbeitgeberin angeordnet wurde oder 
dieser dem Arbeitnehmer eine Aufwandentschädi-
gung für die Nutzung des Home-Office leistet. 22 Zur 
Beurteilung der Verfügungsmacht sind die gesamten 
Tatsachen und Umstände zu berücksichtigen, wobei 
dieser Begriff in verschiedenen Staaten unterschied-
lich ausgelegt wird. In der Anwendungspraxis der 
italienischen Steuerverwaltung wird das Erfordernis 
der Verfügungsmacht regelmässig weit ausgelegt, so 
dass es nicht selten vorkommt, dass eine Betriebsstät-
te einer ausländischen Gesellschaft in Räumlichkeiten 
angenommen wird, über welche die Gesellschaft for-
mell gar nicht verfügt. Im Weiteren könnte eine sog. 
Vertreterbetriebsstätte im Sinne von Art. 5 Abs. 4 DBA 
CH-I begründet werden, sollte der italienische Grenz-
gänger über eine Vollmacht verfügen, im Namen der 
schweizerischen Arbeitgeberin Verträge abzuschlies-

sen und sollte diese Vollmacht auch gewöhnlich im 
Home-Office ausgeübt werden.

Die Annahme einer Betriebsstätte in Italien durch die 
veranlagende Behörde hat für den Arbeitgeber oft 
einschneidende Konsequenzen zur Folge. Sie führt 
nicht nur zu einer höheren Steuerlast, sondern ist re-
gelmässig auch mit administrativen – und möglicher-
weise auch strafrechtlichen – Sanktionen verbunden. 
Zudem besteht das Risiko einer internationalen Dop-
pelbesteuerung, die – soweit das Unternehmen in der 
Schweiz bereits rechtskräftig veranlagt wurde – nur 
mittels Verständigungsverfahren beseitigt werden 
kann. 23

3. Schlussfolgerung

Das Home-Office ist heute zwar zur normalen Arbeits-
form geworden, doch bestehen im Zusammenhang 
mit dem Grenzgängerabkommen mit Italien viele Un-
sicherheiten, womit sowohl die Arbeitnehmerin wie 
auch der Arbeitgeber gewissen Risiken ausgesetzt ist.

Im Zeitpunkt des Verfassens des Artikels werden die 
italienischen Grenzgänger in Anwendung des Ver-
ständigungsverfahrens vom 18./19. Juni 2020 weiter-
hin ausschliesslich in der Schweiz besteuert (unter 
Berücksichtigung eines Finanzausgleichs zugunsten 
der italienischen Grenzgemeinden), dies unabhängig 
davon, ob sie im Home-Office arbeiten oder nicht. Es 
ist im Momentan unklar, wie lange diese Regelung 
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20 Botschaft Grenzgängerabkommen, S. 6 und 12 f.
21 Kommentar der OECD zum OECD-Musterabkommen  

 2017 auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen  

 und Vermögen vom 21. November 2017, Rz. 28 f. zu  

 Art. 5 (zit. OECD-Kommentar).
22 OECD-Kommentar, Rz. 18 f. zu Art. 5.
23 Zu weiteren Ausführung in Bezug auf die  

 Betriebsstättenproblematik im Zusammenhang mit  

 Home-Office vgl. Kläser Julian, Home-Office Tätigkeit  

 und die Begründung einer steuerlichen Betriebs- 

 stätte – eine Bestandesaufnahme, in zsis) 2/2022,  

 A10 (abrufbar unter publ.zsis.ch/A10-2022).
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noch gelten wird. Die Dauer der Gültigkeit dieser Re-
gelung hängt wohl von der Entwicklung der COVID-
19-Pandemie ab. Spätestens im Frühjahr 2023 wird 
das Thema wieder aktuell, und es wird ein Update 
seitens der zuständigen Behörden zu erwarten sein.

Eine weitere Unsicherheit besteht im Zusammen-
hang mit dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des neu-
en Grenzgängerabkommens.  Mit diesem würde eine 
Grundlage geschaffen, das Home-Office im Zusam-
menhang mit der 45-Tage-Regel auszulegen. Das 
neue Abkommen sieht zudem ausdrücklich vor, dass 
sich die zuständigen Behörden im Zusammenhang 
mit der möglichen Weiterentwicklung der Telearbeit 
regelmässig konsultieren.

Es wäre auf jeden Fall wünschenswert, dass das Home-
Office durch die zuständigen Behörden geregelt wird, 
um Rechtssicherheit zu schaffen. Im Zweifelsfall ist 
der Arbeitgeber gut beraten, bei Grenzgängern die 
schweizerische Quellensteuer weiterhin auf 100 % des 
Erwerbeinkommens abzurechnen. Die Arbeitnehme-
rin kann bis zum 31. März des Folgejahres eine Korrek-
tur der Quellenbesteuerung bzw. eine internationale 
Ausscheidung beantragen, sollte sie für dasselbe Ein-
kommen auch in Italien besteuert werden. Rechnet der 
Arbeitgeber hingegen die Quellensteuer nur auf dem 
Erwerbseinkommen in Bezug auf die in der Schweiz 
gearbeiteten Tage ab, riskiert er bei einer Steuerprü-
fung eine Aufrechnung, wenn die Besteuerung der 
Arbeitnehmerin in Italien nicht nachgewiesen werden 
kann. Dabei kann sich die Steuerbehörde zur Abklä-
rung des Sachverhalts und bei fehlender Mitwirkung 
des Arbeitgebers bzw. der Grenzgängerin die nötigen 
Informationen mittels Amtshilfegesuch beschaffen.

Andererseits kann die Qualifikation einer Arbeit-
nehmerin als Grenzgängerin im Sinne des aktuellen 
Grenzgängerabkommens grosse Auswirkungen auf 
deren Steuerlast haben. Sollte die Arbeitnehmerin 
infolge von Home-Office nicht mehr als Grenzgänge-
rin gelten, wird sie in Italien auch für ihr Erwerbsein-
kommen steuerpflichtig, unter Anrechnung der in der 
Schweiz erhobenen Steuern. Damit erhöht sich ihre 
Steuerlast erheblich und sie riskiert nicht nur eine 

internationale Doppelbesteuerung, sondern auch 
administrative und möglicherweise strafrechtliche 
Sanktionen, sollte sie die Deklaration des Erwerbs-
einkommens in Italien unterlassen haben.

Selbst bei einer klareren Regelung des Home-Office 
ist wohl davon auszugehen, dass die Arbeitgeber das 
Home-Office nur in einem sehr beschränkten Aus-
mass zulassen, um das Risiko der Begründung einer 
Betriebsstätte in Italien zu minimieren. Die Annahme 
einer Betriebsstätte in Italien kann für den schweize-
rischen Arbeitgeber einschneidende Konsequenzen 
haben.
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